
4. Nebenanlagen, Stellplätze und Zufahrten  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB) 

Garagen und Carports sind in gleicher Dachform, Dachneigung und in gleichen Materialien 

wie die Hauptgebäude oder mit einem vollständig extensiv begrünten Flachdach mit einer 

Substratschicht von mindestens 0,1 m auszuführen. 

Im Baufeld WA2 sind auf der als Garagenstandort festgesetzten Fläche zwingend Garagen 

zu errichten. Diese sind zur Lärmreduzierung als geschlossener Riegel in der gesamten 

Breite der Umgrenzung von Flächen für Garagen auszuführen. Weitere Garagen, Carports 

oder Stellplätze sind im Baufeld WA2 nicht zulässig. 

Ebenerdige, nicht überdachte Stellplätze, private Zufahrten bzw. Zuwegungen, Hofflächen 

und funktionsbedingte Nebenflächen sind so herzustellen, dass Regenwasser versickern 

kann, z.B. in Form von breitfugigem Pflaster, Rasengittersteinen oder Schotterrasen. Hiervon 

ausgenommen ist die in der Planzeichnung als private Verkehrsfläche festgesetzte Fläche. 

Eine Befestigung der Zufahrten und Zuwegungen über die erforderliche Breite und das 

notwendige Maß hinaus ist unzulässig. 

5. Anzahl der Wohnungen in Wohngebäuden 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) 

Es sind je Einzelhaus (WA1) maximal zwei Wohnungen bzw. je Doppelhaushälfte (WA1) und 

je Reihenhaus (WA2) eine Wohnung zulässig. 

6. Bewirtschaftung von Niederschlagswasser 

(§ 9 Abs. 1 Nrn. 14 und 16 BauGB) 

Das auf den Garagendächern und der privaten Verkehrsfläche im Baufeld WA2 anfallende 

Niederschlagswasser muss auf dem eigenen Grundstück zur Versickerung gebracht werden 

oder durch technische Lösungen auf ein Niveau oberhalb des Regenrückhaltebeckens 

gebracht werden. 

Das auf den übrigen Dachflächen und sonstigen befestigten Flächen der 

Baugrundstücke anfallende Niederschlagswasser soll, soweit wasserrechtliche und 

wasserwirtschaftliche Belange nicht entgegenstehen, auf dem eigenen Grundstück 

zur Versickerung gebracht werden. 

 

 

  

Freiflächengestaltung 

22. Einfriedungen 

Einfriedungen der Grundstücksgrenzen sind nur als freiwachsende Sträucher, Laubhecken 

oder als in Laubhecken geführte Draht- oder Metallzäune zulässig. 

Die Höhe von Einfriedungen darf generell maximal 1,5 m betragen. Die Höhe der 

Einfriedungen zu öffentlichen Verkehrsflächen darf maximal 1,2 m betragen. In letzterem Fall 

ist der Bezugspunkt die Straßenoberkante im Endausbau der angrenzenden öffentlichen 

Verkehrsfläche. 

Um Wanderbewegungen von Kleintieren nicht zu behindern sind Zäune sockellos und mit 

einem Mindestabstand von 0,1 m zum Boden auszuführen. 

23. Aufschüttungen und Abgrabungen 

Terrassierungen sind nur zulässig, wenn sie sich dem natürlichen Geländeverlauf anpassen. 

Stützmauern und Steilböschungen sind generell nur bis maximal 1 m Höhe zulässig. Zu 

öffentlichen Verkehrsflächen sind diese bis zu einer Höhe von maximal 0,5 m zulässig. In 

letzterem Fall ist der Bezugspunkt die Straßenoberkante im Endausbau der angrenzenden 

öffentlichen Verkehrsfläche. 

Darüber hinaus dürfen Kellergeschosse nicht, auch nicht teilweise, durch Abgrabungen 

freigelegt werden. Eine Ausnahme hiervon sind Kellerabgänge. 

24. Gestaltung der privaten Grundstücksfreiflächen 

In den Hausgärten ist die Verwendung von Koniferen auf maximal 20 % des gesamten 

Gehölzbestandes zu beschränken. Je 300 m2 Grundstücksfläche ist mindestens ein 

mittelkroniger (Wuchshöhe 10 - 15 m) oder großkroniger (Wuchshöhe > 15 m) Laubbaum zu 

pflanzen. Alternativ können zwei Obstbäume als Hoch- oder Halbstamm gepflanzt werden. 

Der Mindeststammumfang beträgt bei Obstbäumen 0,12 m, bei mittelkronigen Bäumen  

0,14 m und bei großkronigen Bäumen 0,16 m. Vorhandene Bäume sind anzurechnen. Die 

Gehölze sind zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen.  

Die nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind, soweit diese Flächen nicht für eine andere 

zulässige Nutzung benötigt werden, gärtnerisch als Vegetationsfläche anzulegen und zu 

unterhalten. Flächenhafte Stein-, Kies-, Splitt- und Schotterflächen sind unzulässig.  

Der Nachweis der Bepflanzung ist in einem qualifizierten Freiflächenplan zu erbringen, der 

den Bauvorlagen beizulegen ist. Die Pflanzungen sind binnen zwei Jahren nach 

Fertigstellung der Gebäude anzulegen. 

25. Anlage einer öffentlichen Grünfläche mit Spielplatz 

Auf der öffentlichen Grünfläche mit Spielplatz sind mindestens 6 Laubbäume zu pflanzen. 

Zusätzlich ist zur Abschirmung gegenüber den Sammelgaragen auf ca. 250 m2 eine lückige 

Heckenpflanzung anzulegen. Die Pflanzungen sind aus klimaangepassten Gehölzarten 

herzustellen, zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen. 

 

 

 

 

 

Örtliche Bauvorschriften 

(§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 91 HBO) 

 

Gebäudegestaltung 

17. Dächer 

Im Baufeld WA1 sind Satteldächer mit einer Dachneigung zwischen 20° und 30° festgesetzt. 

Dacheindeckungen sind ausschließlich in Rot-, Braun- und Anthrazittönen zulässig. 

Unzulässig sind hochglänzende Dacheindeckungsmaterialien. Ein Ausbau der 

Dachgeschosse ist wegen der stärkeren Lärmbelastung in den höheren Lagen nicht 

zulässig. Drempel und Dachaufbauten jeglicher Art sind nicht zulässig. 

Im Baufeld WA2 sind Flachdächer festgesetzt. Das zwingend festgesetzte Staffelgeschoss 

darf nicht zu einem Vollgeschoss ausgebaut werden. 

18. Dachbegrünung 

Flachdächer sind vollständig extensiv als Gras-Staudendach zu begrünen und langfristig zu 

erhalten. Die Vegetationsschicht muss eine Mächtigkeit von mindestens 0,1 m aufweisen. 

Fenster, Be- und Entlüftungsöffnungen sowie Dachterrassen sind ausgenommen.  

19. Solaranlagen auf Dächern 

Bei geneigten Dächern sind Solaranlagen nur in der Neigung der Dachfläche und aufgelegt 

auf der Ebene der Dachhaut zulässig. 

Bei Flachdächern sind Solaranlagen als schwärzliche monokristalline Solarzellen oder 

Dünnschichtmodule bis zu einer Höhe von 1,5 m über der Dachfläche mit einem 

Mindestabstand von 1 m zur Attika zulässig. Solaranlagen sind nur als Ergänzung, nicht als 

Ersatz zur Dachbegrünung zulässig. 

20. Fassadengestaltung 

Im Baufeld WA2 sind die zur öffentlichen Verkehrsfläche gerichteten Gebäudefassaden 

durch optische Strukturierung und Gebäudeversprünge kleinteilig zu gestalten. Dabei muss 

das Gebäude nach maximal 25 m um mindestens 2 m nach vorne oder hinten verspringen. 

21. Fassadenbegrünung 

Wandflächen von Gebäuden sowie Garagen und Carports, die auf einer Breite ab 5 m in der 

Gebäudehöhe keine Fenster oder Türen aufweisen, sind mit rankenden Pflanzen dauerhaft 

zu begrünen. 

 

 

  

Örtliche Bauvorschriften

Lärmschutz 

16. Flächen, Vorkehrungen und Maßnahmen zum Schutz vor Lärmimmissionen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 

Die Anforderungen an die Schalldämmmaße der Außenbauteile sind gemäß der aktuellen 

Fassung der DIN 4109 auszulegen. Die einzuhaltenden Schalldämmmaße sind mithilfe der 

folgenden Darstellungen zu berechnen. Diese zeigen die maßgeblichen Außenlärmpegel im 

Geltungsbereich unter Berücksichtigung der geplanten Bebauung in den Zeiträumen tags 

und nachts sowie die daraus resultierenden Lärmpegelbereiche. Hierbei ist grundsätzlich die 

Darstellung des Tageszeitraums als Grundlage zur Berechnung der notwendigen 

Schalldämmmaße zu nutzen. Für Schlafräume oder Räume, die überwiegend zum Schlafen 

genutzt werden, ist die Darstellung des Nachtzeitraums als Grundlage zu nutzen.  

In Räumen im Lärmpegelbereich IV und höher, die überwiegend zum Schlafen genutzt 

werden und in schutzbedürftigen Räumen mit Sauerstoff verbrauchender Energiequelle, ist 

durch den Einbau von Lüftungseinrichtungen für ausreichende Belüftung bei geschlossenen 

Fensteranlagen zu sorgen. 

Es können Ausnahmen von den getroffenen Festsetzungen in diesem Punkt zugelassen 

werden, soweit nachgewiesen wird, dass geringere Schalldämmmaße erforderlich werden. 

 

Farbdarstellung Lärmpegelbereich Maßgeblicher  
Außenlärmpegel in dB 

 I 51 - 55 

 II 56 - 60 

 III 61 - 65 

 IV 66 - 70 

 V 71 - 75 

 VI 76 - 80 

Tabelle Lärmpegelbereiche und maßgeblicher Außenlärmpegel 

 

Natur und Landschaft 

7. Schutz und Erhalt von Obstbäumen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

Die im Plan gekennzeichneten Bäume sind zu erhalten und während der Bauarbeiten durch 

geeignete Maßnahmen gemäß DIN 18920 zu schützen. Abgänge sind durch 

Neupflanzungen zu ersetzen. 

8. Schutz und Erhalt eines Gehölzbestandes 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

Der im Plan als Fläche zur Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 

gekennzeichnete Gehölzbestand ist zu erhalten. Während der Bauarbeiten sind geeignete 

Schutzmaßnahmen gemäß DIN 18920 zu treffen. Abgänge sind durch Neupflanzung zu 

ersetzen. 

9. Schaffung eines Ersatzlebensraums für den Bluthänfling 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 BauGB) 

Auf der im Plan gekennzeichneten Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und 

sonstigen Bepflanzungen ist eine lückige Hecke mit einem ca. 5 m breiten Wildkrautsaum 

anzulegen. Um einer Verbuschung vorzubeugen, ist der Krautsaum alle 2 bis 3 Jahre im 

Herbst zu mähen und das Mahdgut abzutransportieren. Die Pflanzung ist vor der 

Erschließung des Baugebiets aus gebietsheimischem Saatgut und gebietsheimischen 

Gehölzen (siehe Pflanzlisten A und B) herzustellen, zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen. 

10. Anlage einer naturnahen Wiesenfläche mit Gehölzsaum 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

Die Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und 

Landschaft ist wie folgt zu gestalten und zu pflegen: 

• Anpflanzen von gebietsheimischen Sträuchern entlang des Baumstreifens am 

Bahndamm zur Schaffung eines gestuften Gehölzstreifens (siehe Pflanzliste B). Die 

Gehölze sind zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen. 

• Entwicklung eines 5 m breiten Wildkrautsaums; dieser ist alle 2 bis 3 Jahre im Herbst zu 

mähen. 

• Ansaat einer artenreichen Wiese aus gebietsheimischem Saatgut; die Wiese ist zwei- bis 

dreimal jährlich nach dem 24. Juni zu mähen. 

• Abtransport des anfallenden Mahdguts. 

11. Externe Ausgleichsfläche in Bernhards 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

Die Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und 

Landschaft ist wie folgt zu pflegen: 

• Extensive Grünlandnutzung; erste Mahd nach dem 24. Juni, zweite Mahd ab Ende 

August/Anfang September. Abweichende Mahdtermine sind in Absprache mit der 

Unteren Naturschutzbehörde bei der Stadt Fulda möglich. 

• Freihalten eines 5 m breiten Uferrandstreifens, dieser ist der natürlichen 

Eigenentwicklung zu überlassen und kann alle 3 Jahre gemäht werden. 

• Erhalt der Gehölze, Abgänge sind durch Neupflanzung zu ersetzen. 

 12. Insektenfreundliche Beleuchtung 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen lichtempfindlicher Fledermäuse und nachtaktiver 

Insektenarten sind für die Außen- und Straßenbeleuchtung ausschließlich LED-Leuchten mit 

optimierter Lichtlenkung in voll abgeschirmter Ausführung und mit gelblichem Farbspektrum 

bis maximal 2.500 Kelvin einzusetzen. Auf einen geringen Blaulichtanteil im Farbspektrum ist 

zu achten. 

Es wird auf die Richtlinie der Stadt Fulda zum nachhaltigen Umgang mit funktionalem und 

gestalterischem Licht im Außenbereich verwiesen.  

13. Vermeidung von Vogelschlag 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

Zur Verhinderung von Vogelschlag an spiegelnden Gebäudefronten und großflächigen 

Fensterfronten ist für alle spiegelnden Gebäudeteile mit einer Größe von mehr als 10 m² die 

Durchsichtigkeit durch Verwendung transluzenter Materialien oder flächigem Aufbringen von 

Markierungen (Punktraster, Streifen) zu reduzieren. 

Zur Verringerung der Spiegelwirkung ist eine Verglasung mit Außenreflexionsgrad von 

maximal 15 % zulässig. 

14. Maßnahmen zur Verminderung von Gefahren für Kleintiere 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

Die Gestaltung der überbaubaren Flächen ist für heimische Kleintiere häufig mit Gefahren 

verbunden und soll durch geeignete Maßnahmen entschärft werden.  

Hofabläufe, Hauskellerschächte und ähnliche Anlagen sind durch geeignete Mittel gegen das 

Hineinfallen und Verenden von Kleintieren zu sichern. Dachrinnenabläufe sind durch 

Drahtvorsätze zu sichern. 

Kellertreppenabgänge sind an einer Wangenseite mit einer waschbetonrauen Rampe von 

0,1 m Breite als Kleintierfluchtweg zu versehen. Raue Fluchtrampen für Kleintiere sind 

ebenfalls in Zierteiche sowie andere offene Wasserflächen zu integrieren. 

15. Zuordnungsfestsetzung 

(§ 9 Abs. 1a und 135a BauGB)  

Entsprechend des Anteils am Gesamteingriff werden die Fläche für Maßnahmen zum 

Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft sowie die Fläche 

zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen am Bahndamm den 

bebaubaren Grundstücken zugeordnet. Die externe Kompensationsfläche in Bernhards wird 

zu 88 % den öffentlichen Verkehrsflächen und zu 12 % der privaten Verkehrsfläche 

zugeordnet. 

 

  

Nachrichtliche Übernahme und Hinweise 

 

Stellplatzsatzung 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes gilt die Stellplatzsatzung der Stadt Fulda in ihrer jeweils 

gültigen Fassung. 

Dachflächenwassernutzung 

Bei der Nutzung von Dachflächenwasser als Brauchwasser bzw. bei der Anlage der hierfür 

notwendigen Installation ist die Trinkwasserverordnung sowie die DIN 1946 und 1988, Teil 4 zu 

beachten. 

Drainagen 

Drainagen dürfen nur an den Regenwasserkanal bzw. an einen Vorfluter angeschlossen werden. 

Erforderlichenfalls ist das Drainagewasser zu pumpen. Ist kein Anschluss an den 

Regenwasserkanal bzw. Vorfluter möglich, so hat die Sicherung der Gebäude gegen drückendes 

Wasser durch entsprechende bauliche Vorkehrungen (schwarze oder weiße Wanne) zu erfolgen. 

Versickerung von Oberflächenwasser 

Maßnahmen zur Versickerung von Oberflächenwasser sind mit dem Kreisausschuss des Kreises 

Fulda, Fachdienst Bauen und Umwelt, Sachgebiet Wasser- und Bodenschutz, abzustimmen. 

Oberbodenschutz 

Im gesamten Geltungsbereich ist der humose Oberboden zu sichern. Eine Überdeckung des 

Bodens mit sonstigem Material ist zu vermeiden. Abgeschobener Boden soll bis zur 

Wiederverwertung in Mieten von höchstens 2 m Höhe und 4 m Breite aufgesetzt werden. 

Bei Umsetzung der Planung sind die vom Hessischen Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HMUKLV, 2018) herausgegebenen Merkblätter 

„Bodenschutz für Bauausführende“ und „Bodenschutz für Häuslebauer“ zu beachten. 

Nachsorgender Bodenschutz 

Ergeben sich im Zuge von Bodeneingriffen Hinweise auf schadstoffbedinge schädliche 

Bodenveränderungen, ist im Sinne der Mitwirkungspflichten nach § 4 Abs. 2 HAltBodSchG die 

zuständige Bodenschutzbehörde zur Abstimmung des Weiteren Vorgehens hinzuzuziehen. 

Schutz von Bäumen bei Baumaßnahmen 

Für den Schutz von Bäumen bei Baumaßnahmen gelten die Richtlinien für die Anlage von 

Straßen, Abschnitt 4 RAS-LP 4 sowie die DIN 18920. 

Artenschutz 

Auf die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände von europarechtlich und streng geschützten 

Arten gemäß § 44 BNatSchG wird hingewiesen. Die Rodung von Bäumen und Gehölzen ist 

gemäß § 39 Abs. 5 BNatSchG ausschließlich in der Zeit vom 01.10. bis 28.02. zulässig. Bei 

Fällungen / Rodungen innerhalb der Schutzzeiten sind die Artenschutzbestimmungen der  

§§ 39 ff. BNatSchG zu beachten. 

Archäologische Denkmalpflege 

Werden bei Erdarbeiten Bodendenkmäler (Mauern, Steinsetzungen, Bodenverfärbungen und 

andere Funde) entdeckt, sind diese nach § 20 DSchG unverzüglich der Unteren 

Denkmalschutzbehörde zu melden. 
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Bodenveränderungen, ist im Sinne der Mitwirkungspflichten nach § 4 Abs. 2 HAltBodSchG die 
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Arten gemäß § 44 BNatSchG wird hingewiesen. Die Rodung von Bäumen und Gehölzen ist 

gemäß § 39 Abs. 5 BNatSchG ausschließlich in der Zeit vom 01.10. bis 28.02. zulässig. Bei 

Fällungen / Rodungen innerhalb der Schutzzeiten sind die Artenschutzbestimmungen der  

§§ 39 ff. BNatSchG zu beachten. 

Archäologische Denkmalpflege 

Werden bei Erdarbeiten Bodendenkmäler (Mauern, Steinsetzungen, Bodenverfärbungen und 

andere Funde) entdeckt, sind diese nach § 20 DSchG unverzüglich der Unteren 

Denkmalschutzbehörde zu melden. 
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Kampfmittel 

Es liegt kein begründeter Verdacht vor, dass mit dem Auffinden von Bombenblindgängern zu 

rechnen ist. Soweit entgegen den vorliegenden Erkenntnissen im Zuge der Bauarbeiten doch 

ein kampfmittelverdächtiger Gegenstand gefunden werden sollte, ist der Kampfmittelräumdienst 

des Landes Hessen unverzüglich zu verständigen. 

 

  

Textliche Festsetzungen 

 

Bauen und Technik 

1. Art der baulichen Nutzung 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 1-11 BauNVO) 

In den Baufeldern WA1 und WA2 ist ein Allgemeines Wohngebiet festgesetzt. Allgemeine 

Wohngebiete dienen vorwiegend dem Wohnen. Folgende Betriebe und Anlagen sind auch 

nicht ausnahmsweise zulässig: 

• Anlagen für Verwaltungen (§ 4 Abs. 3 Nr. 3 BauNVO) 

• Gartenbaubetriebe (§ 4 Abs. 3 Nr. 4 BauNVO) 

• Tankstellen (§ 4 Abs. 3 Nr. 5 BauNVO) 

2. Maß der baulichen Nutzung 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 BauNVO) 

Im Baufeld WA1 ist eine zwingend zwei geschossige Bebauung und eine maximale 

Gebäudetiefe von 12 m festgesetzt. 

Im Baufeld WA2 ist eine zwingend zwei geschossige Bauweise mit Staffelgeschoss und eine 

maximale Gebäudetiefe von 12 m festgesetzt. 

Die Höhe der Oberkante Rohdecke über dem Kellergeschoss bzw. 

Erdgeschossfußbodenhöhe darf maximal 0,3 m betragen. Bezugspunkt ist die Höhe der 

Straßenoberkante im Endausbau der angrenzenden öffentlichen Verkehrsfläche ohne 

Zweckbestimmung im Bereich der am höchsten gelegenen Gebäudekante. Bei 

Eckgrundstücken ist als Bezugspunkt die höher gelegene Straße maßgebend. 

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. §§ 22 und 23 BauNVO) 

Im Baufeld WA1 ist die offene Bauweise festgesetzt. Hier sind Einzel- und Doppelhäuser 

zulässig. 

Im Baufeld WA2 ist die geschlossene Bauweise festgesetzt. Hier sind Reihenhäuser und 

Geschosswohnungsbau zulässig. Um die notwendige lärmabschirmende Wirkung für das 

Baugebiet zu erzielen, ist im Baufeld WA2 ein Gebäude als durchgehender Riegel über die 

gesamte Breite des Baufensters zu errichten. 

Die überbaubare Fläche ist durch Baulinien und Baugrenzen gekennzeichnet. Garagen, 

Carports und sonstige Nebenanlagen sind ausschließlich innerhalb der Baufenster oder der 

hierzu gekennzeichneten Flächen zulässig. 

Die i. S. v. § 14 Abs. 2 BauNVO zur Versorgung des Planungsgebiets notwendige 

Trafostation für das Stromversorgungsnetz ist außerhalb der festgesetzten Baugrenzen 

zulässig. Die Trafostation muss entlang der Bronnzeller Straße liegen. Die genaue Lage der 

Trafostation kann von dem in der Planzeichnung eingetragenen Standort abweichen. 
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Giebelbreite von 12 m festgesetzt.

Textliche Festsetzungen

2a

1

3

2

4

39

52

54

41a

41

47b

2

7a

14

15

13

12

11

10

9

8

7

5

6

75

86

85

76

88

77

89

84

82

11
8

11
4

12
9
11
2

78

83

90

21
5

7
1 3

7

8

59/2

11
30

79

80
1

10
8

4
9

9
23

3
9

11
8

5
53

12
8

37
23

23
21

5
11

23
38

23
26

23
25

34
23

23
27

23
17

32
23

13
23

23
33

23
31

30
23

23
35

23
36

7
23

9
11

2
80

9
9

5
11

9
21

8
9

20
9

19
9

7
9

79
1

9
17

5
7

6
9

9
16

5

9
5

6

81

5

3
4

1
3

2

1

WA1 II

0,4

ED
SD

20°-30°

GBmax

12 m

WA2 II
+StG

0,4

g FD

HTmax

14 m

+

+
+

+

+
+

R

WA 2

WA 1

WA 1

WA 1

GAPriv.

Bahnlinie

L 
33

07
 B

ro
nn

ze
lle

r S
tra

ße

F+R

25

3
10

3

5

6

5

10

5

5

5

5

3

20

5
10

5

Dieser Bebauungsplan wird aufgestellt auf Grundlage von:

1. Baugesetzbuch (BauGB)

2. Baunutzungsverordnung (BauNVO)

3. Planzeichenverordnung (PlanzV)

4. Hessische Bauordnung (HBO)

5. Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)

6. Hessisches Naturschutzgesetz (HENatG)

7. Hessisches Straßengesetz (HStrG)
in der zum Zeitpunkt der öffentlichen Auslegung gültigen Fassung

Rechtsgrundlagen

Planzeichenerklärung

Allgemeine Wohngebiete
(§ 4 BauNVO)

WA

1. Art der baulichen Nutzung
(§ 5 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 1 des Baugesetzbuchs - BauGB - §§ 1 bis 11 der Baunutzungsverordnung - BauNVO)

2. Maß der baulichen Nutzung
(§ 5 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

0,4 Grundflächenzahl

II Zahl der Vollgeschosse zwingend

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

Baugrenze

Baulinie

ED nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig

4. Verkehrsflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11, 21 und Abs. 6 BauGB)

Straßenverkehrsflächen

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Zweckbestimmung: Öffentlicher Fuß- und RadwegF+R

g geschlossene Bauweise

II
+StG

Zahl der Vollgeschosse + Staffelgeschoss zwingend

Zweckbestimmung: Private VerkehrsflächePriv.
Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zugunsten des Ver- bzw. Entsorgers
und des Amts für Grünflächen und Stadtservice
Gehrecht zu Gunsten der Allgemeinheit

SD
20°-30°

Satteldach mit Angabe der Dachneigung

FD Flachdach

maximale HaustiefeHTmax

Firstrichtung

maximale GiebelbreiteGBmax

6. Grünflächen
(§ 5 Abs. 2 Nr. 5 und Abs. 4, § 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

öffentliche Grünfläche

SpielplatzZweckbestimmung:

anzupflanzende großkronige Bäume (Wuchshhöhe > 15 m)
Abweichung des dargestellten Standorts bis zu 5 m

anzupflanzende Sträucher

8. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
(§ 5 Abs. 2 Nr. 10 und Abs. 4, § 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft

+
anzupflanzende großkronige Bäume (Wuchshöhe > 15 m)
ohne Standortbindung

zu erhaltende Bäume

anzupflanzende mittelkronige Bäume (Wuchshhöhe 10 - 15 m)
Abweichung des dargestellten Standorts bis zu 5 m

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und
sonstigen Bepflanzungen

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von 
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

9. Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans

Umgrenzung von Flächen für GaragenGA

7. Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den
Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses
(§ 5 Abs. 2 Nr. 7 und Abs. 4, § 9 Abs. 1 Nr. 16 und Abs. 6 BauGB)

Umgrenzung von Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz 
und die Regelung des Wasserabflusses

R

5. Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung 
sowie für Ablagerungen
(§ 5 Abs. 2 Nr. 4 und Abs. 4, § 9 Abs. 1 Nr. 12, 14 und Abs. 6 BauGB)

Trafostation

Verkehrsgrün

Grundstücksgrenzen (Vorschlag)

M 1:1000
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Stadtplanübersicht
mit Geltungsbereich

Bebauungsplan der Stadt Fulda, Stadtteil Bronnzell
Nr. 11 "Südwest"

ED 16.10.2023
16.10.2023MB

AUFSTELLUNGSBESCHLUSS
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Fulda hat 
in ihrer Sitzung am xx.xx.xxxx die Aufstellung des 
Bebauungsplanes der Stadt Fulda, Stadtteil Bronnzell 
Nr. 11 "Südwest", beschlossen. Der 
Aufstellungsbeschluss wurde gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 
am xx.xx.xxxx ortsüblich bekanntgemacht.

Fulda, xx.xx.xxxx
Der Magistrat der Stadt Fulda

Oberbürgermeister

FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Fulda hat in 
ihrer Sitzung am xx.xx.xxxx die frühzeitige Beteiligung 
der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und die 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB beschlossen.

Der Termin für die frühzeitige Beteiligung der 
Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 wurde am xx.xx.xxxx 
ortsüblich bekanntgemacht. Der Vorentwurf lag in der 
Zeit vom xx.xx.xxxx bis xx.xx.xxxx zur Einsichtnahme 
aus.

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
wurden mit Schreiben vom xx.xx.xxxx über die frühzeitige 
Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 unterrichtet und zur 
Äußerung aufgefordert.

Fulda, xx.xx.xxxx
Der Magistrat der Stadt Fulda

Oberbürgermeister

ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Fulda hat 
in ihrer Sitzung am xx.xx.xxxx dem Entwurf des 
Bebauungsplanes zugestimmt und die öffentliche 
Auslegung gemäß §§ 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.

Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am 
xx.xx.xxxx ortsüblich bekanntgemacht.

Der Entwurf des Bebauungsplanes hat vom xx.xx.xxxx 
bis xx.xx.xxxx öffentlich ausgelegen.

Fulda, xx.xx.xxxx
Der Magistrat der Stadt Fulda

Oberbürgermeister

BETEILIGUNG TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Fulda hat in 
ihrer Sitzung am xx.xx.xxxx die Beteiligung der Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
beschlossen.

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
wurden mit Schreiben vom xx.xx.xxxx gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB beteiligt und zur Abgabe einer Stellungnahme 
aufgefordert.

Fulda, xx.xx.xxxx
Der Magistrat der Stadt Fulda

Oberbürgermeister

Verfahrensvermerke

SATZUNGSBESCHLUSS
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Fulda hat 
den Bebauungsplan der Stadt Fulda, Stadtteil Bronnzell 
Nr. 11 "Südwest" in ihrer Sitzung am xx.xx.xxxx gemäß
§ 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen.

Fulda, xx.xx.xxxx
Der Magistrat der Stadt Fulda

Oberbürgermeister

RECHTSKRAFT
Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes der Stadt 
Fulda, Stadtteil Bronnzell Nr. 11 "Südwest" wurde am 
xx.xx.xxxx ortsüblich bekanntgemacht. Mit dieser 
Bekanntmachung hat der Bebauungsplan gemäß
§ 10 Abs. 3 BauGB Rechtskraft erlangt.

Fulda, xx.xx.xxxx
Der Magistrat der Stadt Fulda

Oberbürgermeister
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Weiherwiesenwasser

Wikingerstraße (K 119)

Weiherstück

69

Externe Kompensationsfläche
Gemarkung Bernhards, Flur 2, Flurstücke 95/19 (teilweise) und 69 (teilweise)

M 1:1000

Externe Kompensationsfläche

Grafik Lärmpegelbereiche tags (ohne Maßstab)

Grafik Lärmpegelbereiche nachts (ohne Maßstab)

26. Vorschlagslisten für Laubbäume und Sträucher 

Pflanzliste A: Laubbäume Pflanzliste B: Sträucher 

Acer campestre  - Feldahorn 

Acer platanoides  - Spitzahorn 

Acer pseudoplatanus  - Bergahorn 

Carpinus betulus  - Hainbuche 

Quercus robur   - Stieleiche 

Sorbus aucuparia  - Eberesche 

Tilia cordata   - Winterlinde 

Tilia platyphyllos  - Sommerlinde 

Cornus sanguinea  - Hartriegel 

Corylus avellana  - Hasel 

Crataegus laevigata  - Zweigriff. Weißdorn 

Euonymus europaeus - Pfaffenhütchen 

Lonicera xylosteum  - Heckenkirsche 

Prunus spinosa  - Schlehe 

Rosa canina  - Hundsrose 

Viburnum opulus - Schneeball 
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